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FÖRDERPROGRAMM 
STADTUMBAU IN HESSEN 2008 
 
Integrierte Handlungskonzepte – häufig gestellte Fr agen 

Mittlerweile sind annähernd alle Integrierten Handlungskonzepte fertig gestellt und 
im HMWVL vorgestellt worden. Teilweise sind diese bereits im Internet auf den 
jeweiligen websites der Städte und Gemeinden veröffentlicht.  

Das Kompetenzzentrum Stadtumbau in Hessen wird auf Basis dieser Konzepte im 
Laufe des Jahres 2008 die Stadtumbauschwerpunkte der Stadtumbaustandorte 
aufbereiten und im Sinne des Netzwerkes und des Erfahrungsaustausches als 
sog. „Standortprofile“ auf der Internetseite www.stadtumbau-hessen.de veröffentli-
chen. 

Eine große Zahl von Konzepten ist derzeit in der Überarbeitung und die Beschlüs-
se in den Gremien der Gebietskörperschaften werden vorbereitet. Dabei gibt es 
verschiedentlich Diskussionsbedarf, den wir hier aufgreifen wollen, um generell zu 
einem einheitlichen Vorgehen in den Städten und Gemeinden beizutragen.  

Es sind insbesondere die Themen:  
�  Stadtumbaugebiet (wie viele, welche Größe),  
�  Beobachtungsgebiet (oder Stadtumbaugebiet 2. Priorität),  
�  Stadtumbaumanagement (welche Aufgaben) 
�  teilräumliche Handlungskonzepte  
�  Einzelgenehmigung von Stadtumbauvorhaben 

 
Was sind Stadtumbaugebiete?  
Die Integrierten Handlungskonzepte auf interkommunaler/ gesamtstädtischer Ebe-
ne begründen die Auswahl von Stadtumbaugebieten. In ihnen zeigen sich einer-
seits die Auswirkungen des Strukturwandels besonders deutlich (§171a BauGB) 
und andererseits lassen der Einsatz privater Investitionen und der Einsatz öffentli-
cher Mittel einen nachhaltigen Effekt für Konsolidierung und Entwicklung erwarten: 

�  Es bestehen Handlungsbedarfe. 
�  Es bestehen konzeptionelle Handlungsansätze (auch zur Bündelung und 

Vernetzung im Sinne der Gemeinschaftsinitiative). 
�  Es besteht Aussicht auf erfolgreiche Durchführung in dem zur Verfügung 

stehenden Zeitraum (vorhandene Mitwirkungsbereitschaft privater Akteu-
re). 

Das Stadtumbaugebiet ist nach §171 BauGB als das Gebiet festzulegen, in dem 
die Stadtumbaumaßnahmen/ die Impulsprojekte durchgeführt werden. Es ist in 
seinem räumlichen Umfang so festzulegen, dass eine einheitliche und zügige 
Durchführung gewährleistet ist (§171a (1)) und sich die Maßnahmen zweckmäßig 
durchführen lassen (§171b (1)).  

Auch vor dem Hintergrund der realistisch anzunehmenden Förderung im Stadtum-
bauprogramm wird die Festlegung einer großen Zahl von Stadtumbaugebieten als 
nicht sinnvoll erachtet. Dies entspricht nicht dem straffen, zielgerichteten Ansatz 
der Programmumsetzung innerhalb eines kurzen Zeitraums. Vielmehr sollte zu-
nächst das Gebiet erster Priorität festgelegt werden. Im Rahmen der Auswahl die-
ser „ersten Tranche“ der Stadtumbaugebiete sollte berücksichtigt werden, welche 
Impulsprojekte in den Stadtumbaugebieten innerhalb der nächsten drei Jahre bei 
einer realistischen Einschätzung auch erfolgreich umgesetzt werden können. Hier 
sollten notwendigerweise die zu Beteiligenden bereits zur Mitwirkung bereit sein. 
Im Sinn der Bündelung und zur Nutzung von Synergieeffekten sollten in einem 
Stadtumbaugebiet mehrere Maßnahmen, insbesondere auch Maßnahmen, die 
nicht der Stadtumbauförderung bedürfen, vorzufinden sein.  

Das Gebiet erster Priorität, das diesen Anforderungen genügt, wird als Stadtum-
baugebiet festgelegt. 
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Was sind Beobachtungsgebiete/Unterstützungsgebiete?  
Weitere Gebiete mit Stadtumbaubedarf können als Beobachtungsgebiete (poten-
zielle „zweite Tranche“ der Stadtumbaugebiete) anerkannt bleiben. Diese Beo-
bachtungsgebiete sind in besonderer Weise im Focus des Stadtumbaumanage-
ments. Die Entwicklung der Beobachtungsgebiete wird weiterhin aufmerksam zu 
verfolgen und zu unterstützen sein. Eine Projektförderung aus dem Programm 
Stadtumbau in Hessen ist in ihnen nicht vorgesehen. Das Stadtumbaumanage-
ment soll allerdings im Rahmen seiner Tätigkeit auf die Initiierung und Vorberei-
tung von Projekten (nicht nur bezogen auf eine spätere Stadtumbauförderung) 
hinwirken. Die Änderung der Festlegung von Stadtumbaugebieten während der 
Laufzeit des Förderprogramms (insgesamt 10 Jahre) ist jedoch durchaus möglich. 
Diese Änderung ist dann in der Fortschreibung des Integrierten Handlungskon-
zepts zu begründen. Da bei dieser Änderung ein wesentlicher Teil (auch hinsicht-
lich der Kosten) betroffen ist, bedarf es auch eines neuen Beschlusses zum Integ-
rierten Handlungskonzept.  

Die gelegentlich angetroffene Regelung, bei der differenziert wird in Stadtumbau-
gebiete erster Priorität mit Förderung und Stadtumbaugebiete zweiter Priorität oh-
ne Förderung ist nicht zu empfehlen, da der Begriff Stadtumbaugebiet vielfach mit 
der Erwartungshaltung einer Förderung verbunden ist. Dies liegt in dem Gebiets-
bezug des Förderprogramms begründet.  
 
Welche Aufgaben hat das Stadtumbaumanagement?  
Die Aufgaben des Stadtumbaumanagement sind in den zurückliegend veröffent-
lichten Info-Briefen zum Stadtumbau bereits mehrfach angesprochen. Dennoch 
soll an dieser Stelle nochmals auf die besondere Bedeutung dieses Elements der 
Steuerungsstruktur des Stadtumbauprogramms in Hessen hingewiesen werden. 
Der Stadtumbau, die Umsetzung des Stadtumbauprogramms, zeichnet sich in 
besonderem Maße durch die Vernetzung der Akteure und die Bündelung von Res-
sourcen aus. Dabei führt das Stadtumbaumanagement den öffentlichen, den priva-
ten und den zivilgesellschaftlichen Sektor zu einer lokalen Partnerschaft zusam-
men. In Fortführung der Arbeiten am Integrierten Handlungskonzept sichert das 

Stadtumbaumanagement im Verlauf 
des Stadtumbauprozesses das Zu-
sammenwirken der einzelnen Ele-
mente im Sinn der Gemeinschaftsini-
tiative in Hessen. 

Ganz konkret bedeutet dies, dass ein 
professionelles Stadtumbaumanage-
ment nicht nur im Sinn des klassi-
schen Sanierungsträgers die Abwick-
lung von Impulsprojekten im Stadt-
umbaugebiet steuert, sondern dass 
daneben immer wieder Prozesse 
angestoßen werden, die dann durch 
den Markt geregelt oder auch mit Hilfe 
anderer Programme verwirklicht wer-
den. Dabei liegt die besondere Auf-
merksamkeit des Stadtumbaumana-
gements auf dem Stadtumbaugebiet 
und den Beobachtungsgebieten. 
 

Teilräumliche Integrierte Handlungskonzepte für die  Stadtumbaugebiete 
Für die Stadtumbaugebiete sind teilräumliche Integrierte Handlungskonzepte zu 
erstellen, in denen insbesondere dem Grundgedanken des Stadtumbauprogramms 
als Gemeinschaftsinitiative Rechnung zu tragen ist. Alle vorgesehenen Handlungs-
felder und Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts für das Stadtumbau-
gebiet sind dabei als Stadtumbau in einem über den Förderhorizont hinausrei-
chenden Prozess zu verstehen. Dies bedeutet aber nicht, dass für alle Maßnah-
men eine Förderung aus dem Programm Stadtumbau in Hessen erfolgt. Dazu ist 
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es erforderlich, andere Fördermöglichkeiten zu prüfen und im Sinne einer Bünde-
lung zusammenzuführen. Hierzu zählt auch die Einbindung privater Investitionen. 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Anwendung von Fachförder-
programmen immer den Vorrang vor dem Einsatz von Stadtumbaufördermitteln 
hat. 

Integrierte Handlungskonzepte für das Stadtumbaugebiet beinhalten insbesondere: 

�  Maßnahmenkonzept 

�  Durchführungskonzept 

�  Finanzierungskonzept 

�  Beteiligungs-/Steuerungskonzept 

In ihnen sollen alle Maßnahmen des Stadtumbaus, nicht nur der Stadtumbauförde-
rung, dargestellt sein. Die Kosten- und Finanzierungsübersicht ist Grundlage für 
die jährlich zu erstellenden Förderanträge. Dabei sollen auch Prioritäten abge-
stimmt festgesetzt werden. 
 
Wann ist die Einzelgenehmigung von Stadtumbauvorhab en erforderlich? 
Die Förderung von Einzelmaßnahmen ist im jährlichen Programmantrag zu bean-
tragen. Im Zuwendungsbescheid des jeweiligen Programmjahres wird aufgeführt, 
welche Maßnahmen Gegenstand des Bescheides bzw. nicht für eine Förderung 
vorgesehen sind. Sofern in dem Zuwendungsbescheid das Erfordernis einer Zu-
stimmung des HMWVL nicht als ergänzende Bedingung und Auflage enthalten ist, 
ist mit dem Zuwendungsbescheid die Zustimmung zu dem Vorhaben erteilt. Dies 
ist in der Regel dann der Fall, wenn ein anerkanntes Integriertes Handlungskon-
zept zum Zeitpunkt der Antragstellung vorliegt. Die Anerkennung durch das 
HMWVL erfolgt schriftlich nach dem Beschluss der kommunalen Gremien zum 
Integrierten Handlungskonzept. Diese Anerkennung umfasst auch das zuvor abge-
stimmte Stadtumbaugebiet, die zuvor abgestimmten Stadtumbaugebiete. 

Für Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, ohne dass sie zuvor in einem Zu-
wendungsbescheid enthalten waren, ist eine Einzelgenehmigung durch das 
HMWVL erforderlich. 

Für Maßnahmen, die aus Mitteln der Zuwendungsbescheide 2005 und 2006 geför-
dert werden, ist es nach wie vor notwendig, einen Antrag auf Einzelgenehmigung 
zu stellen. Dies gilt auch für Maßnahmen des Zuwendungsbescheides 2007, so-
fern in dem Bescheid die vorherige Zustimmung des HMWVL als ergänzende Be-
dingung und Auflage genannt ist.  

Sofern Mittel aus Zuwendungsbescheiden 2005 bis 2007 für Einzelmaßnahmen 
eingesetzt werden sollen, die im Zuwendungsbescheid 2008 (oder nachfolgenden) 
vorgesehen sind, genügt eine Mitteilung mit Angaben über die Verfügbarkeit dieser 
Mittel). 
 
 
 
Die Stadtumbaufamilie hat sich erweitert (siehe Kar te): 

1. Der Einzelstandort Schlangenbad wurde zur interkommunalen Kooperation 
erweitert und besteht nun aus Schlangenbad und Bad Schwalbach. 

2. Der Einzelstandort Rüsselsheim hat sich zur interkommunalen Kooperation 
Rüsselsheim/ Kelsterbach/ Raunheim zusammengeschlossen. 

3. Die interkommunale Kooperation Westliches Meißnerland (Großalmerode, 
Helsa, Hessisch Lichtenau) wurde erweitert um Kaufungen und Waldkappel. 
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Aktive Kernbereiche in Hessen 
 
Anlässlich des Kongresses nachhaltig.STADT.entwickeln des Hessischen Ministe-
riums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung am 10.+11.04.08 in Frankfurt 
am Main wurde das neue Bund-Länder-Förderprogrammes „Aktive Kernbereiche in 
Hessen“ vorgestellt. Ziel des Programms ist es, zentrale Versorgungsbereiche, die 
von Funktionsverlusten bedroht sind, zu erhalten und zu entwickeln. Dafür steht 
desn Kommunen eine Vielzahl von Instrumenten zur Verfügung. Sie wurden in 
einem „Instrumentenkoffer“ zusammengefasst und stehen auf der website www. 
aktive.kernbereiche-hessen.de zum download bereit. Die Mitglieder der strategi-
schen Partnerschaft „Kernbereiche“, ausgewiesene Fachleute der Innenentwick-
lung, erläutern diese Instrumente und geben praktische Tipps für ihre Anwendung. 
Die Themen sind: Bürgerbefragung, Mediation, Stadt-Leitbildentwicklung, Integrier-
te Handlungskonzepte, Wohnraumkonzepte, Einzelhandelskonzepte, Bauleitpla-
nung, BID/ INGE und großflächiger Einzelhandel. 
 
Info : www.aktive.kernbereiche-hessen.de 

 

2 

 



Newsletter Stadtumbau in Hessen        16. April 20 08 

 5 

 

Nachrichten 
Wettbewerbsverfahren im Stadtumbaugebiet Wiesbaden 
 
Im Stadtumbaugebiet in den Wiesbadener Stadtteilen Kostheim/ Kastel wurden 
zwei Wettbewerbe durchgeführt: zum einen der städtebauliche Realisierungswett-
bewerb im LindeQuartier „Wohnen am Floßhafen“, zum anderen der landschafts-
planerische Realisierungswettbewerb zur Rheinuferpromenade in Kastel. 
 
LindeQuartier 
Die Linde AG hatte zusammen mit der Stadt Wiesbaden für das Stadtumbaugebiet 
Kostheim/ Kastel im Herbst 2007 einen Städtebaulichen Realisierungswettbewerb 
ausgelobt. Inzwischen hat das Preisgericht unter Vorsitz von Prof. Dr. Franz Pesch 
getagt und den Entwurf des Büros wulf & partner aus Stuttgart mit dem 1. Preis 
ausgezeichnet. Im neuen Quartier in attraktiver Lage am Floßhafen entstehen vor 
allem Wohnungen, aber auch Büro- und Gewerbenutzungen. Darüber hinaus war 
die Gestaltung der öffentlichen Räume sowie der Ufer- und Promenadenzonen 
entlang des Floßhafens Bestandteil des Wettbewerbs. 

Abb. www.stadtumbau-kostheim-kastel.de 
 
 

Rheinuferpromenade 
Die Neugestaltung des Rheinufers in Mainz-Kastel ist ein Projekt mit regionaler 
Bedeutung, insbesondere jedoch mit hoher Strahlkraft für beide Landeshauptstäd-
te. Vis à vis zur Mainzer Stadtsilhouette und direkt am Fuße der Wiesbadener Sei-
te der Theodor-Heuss-Brücke an der Reduit ging es darum, einer Vielzahl von 
Anforderungen gerecht zu werden: gut nutzbare Freiräume, Blickbeziehungen, 
Inszenierung der historischen Reduit und Natur- und Hochwasserschutz. 
 

 
Abb. www.stadtumbau-kostheim-kastel.de 

 
5 Landschaftsarchitekten haben Entwürfe zur Neugestaltung der Rheinuferprome-
nade in Mainz-Kastel entwickelt. Aus der Jurysitzung am 27. März 2008 ging das 
Mainzer Büro bierbaum.aichele.landschaftsarchitekten als Sieger hervor.  
 
Info : www.stadtumbau-kostheim-kastel.de 
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Weniger kann mehr sein 
Pilotstudie zur Geschäftsstraßenraumgestaltung: Erh öhung der Funktionali-
tät, Attraktivität und Effizienz durch Reduktion 

 
Korbach hatte sich beim Deutschen Seminar für Wirtschaft und Städtebau 
(DSSW) erfolgreich im Rahmen des Stadtumbaus als Pilotstadt für die Studie 
beworben. Untersucht wurde, ob und inwieweit eine dezentere Ausstattung 
und Gestaltung des öffentlichen Raumes die Attraktivität von Geschäftsstra-
ßen verbessert und gleichzeitig Investitions- und Unterhaltungskosten ge-
senkt werden können. 
Für drei Teilabschnitte der Korbacher Fußgängerzone wurden verschiedene 
Reduktionsvarianten erarbeitet und visualisiert. Die Varianten wurden im Hin-
blick auf finanzielle (Musterkalkulationen) und gestalterisch-visuelle Effekte 
analysiert und bewertet (durch Wahrnehmungstests und Befragung von Test-
personen). Die Ergebnisse wurden in Korbach vorgestellt und mit Vertretern 
der Stadtverwaltung, der Korbacher Hanse, der Politik und Gewerbetreiben-
den diskutiert. 

Info : Die Veranstaltungsdokumentation steht unter www.korbach.de  > Stadt-
umbau oder unter www.dssw.de als Download zur Verfügung. Ansprechpart-
ner beim Stadtumbaumanagement Korbach ist Thorsten Peper, Tel. 05631 
53-305 oder stadtumbau@korbach.de. Ansprechpartner beim DSSW ist Jür-
gen Lembcke, Tel. 030 243460-0 oder juergen.lembcke@dssw.de. 

 
EUROPAN 9 in Babenhausen 
 
Seit 1988 wird im zweijährigen Turnus der Europan-Wettbewerb veranstaltet. Er ist 
der größte europäische Ideenwettbewerb für junge Architekten und Planer. Kom-
munen aus ganz Europa stellen dabei Grundstücke zur Verfügung, die zur jeweili-
gen Thematik des Wettbewerbs passen. Der 9. Europan Wettbewerb, der im Feb-
ruar 2007 unter dem Leitthema „European Urbanity – sustainable city and new 
urban spaces“ an 73 Standorten in 22 europäischen Ländern ausgelobt wurde, ist 
nun entschieden. 
Insgesamt beteiligten sich 1750 Planer-Teams. Die internationale Jury vergab ins-
gesamt 10 Preise, 7 Ankäufe und vier lobende Erwähnungen. Einen Preis und eine 
lobende Erwähnung kann der Austragungsstandort Babenhausen für sich verbu-
chen. 

Das Wettbewerbsgebiet ist 
Teil des Stadtumbaugebie-
tes und liegt 1,5 km südöst-
lich des Stadtkerns. Es bil-
det durch eine Kaserne und 
eine nördlich benachbarte 
Gewerbebrache den östli-
chen Stadteingang. Die 
Wettbewerbsarbeiten bein-
halten Vorschläge für eine 
Konversion des Areals zu 
einem Wohn- und Gewer-
bestandort. 
 
Info : www.europan.de 
 
 
 
Abb. www.europan.de 
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Veranstaltungen  
 
17.+18. April 2008:  
2. Bundeskongress zur Nationalen Stadtentwicklungsp olitik,  
München 
Info: www.bmvbs.de 
 
17.+18. Juni 2008 
Konferenz der Schader Stiftung:  
Zuhause in der Stadt - Herausforderungen, Potenzial e, Strategien,  
Darmstadt 
Info: www.schader-stiftung.de 
 
20.+21. Juni 2008-04-07  
Denksalon Revitalisierender Städtebau 
Interessen im Umgang mit Innenstädten 
Görlitz/ Zgorzelec 
Info: www.revitalisierender-staedtebau.de 
 
 

Veröffentlichungen 
 
Unter www.stadtumbauwest.de>>Themen werden kontinuierlich Sachstandsbe-
richte, Konzepte und gute Ansätze aus den Pilotstäd ten des Programms do-
kumentiert. 
 
Unter dem Titel „Chancen der vor uns liegenden demographischen Entw ick-
lung für die Wohnungs- und Städtepolitik“  hat der Deutsche Verband für Woh-
nungswesen, Städtebau und Raumordnung den Bericht der von ihm berufenen 
Kommission zu den Herausforderungen der strukturellen Veränderungen in 
Deutschland veröffentlicht. Es geht um „komplexe Denkansätze“ und den „offensi-
ven Umbau“ für die Stadtentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland.  
 
Info:  www.deutscher-verband.de 
 
 
Wir bitten alle Stadtumbau-Akteure, uns Informationen zukommen zu lassen, die 
für die landesweite Weiterverbreitung im Sinne der Programmoptimierung des 
"Stadtumbaus in Hessen" geeignet erscheinen, am besten mit Hinweisen auf wei-
terführende Informationen, Links oder Kontaktpersonen. 

Wir danken für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit. 
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Ihre Ansprechpar tner  
im Kompetenzzentrum Stadtumbau in Hessen: 
 
Anette Frisch 
0611 / 774 – 8690 
anette.frisch@hessen-agentur.de 
 
Jörg Höhne 
0611 / 774 – 8337 
joerg.hoehne@hessen-agentur.de 
 
 
HA Hessen Agentur GmbH  
Abraham-Lincoln-Str. 38-42  
D-65189 Wiesbaden  
 
Handelsregisternummer: HRB 21418 
 
Ust.-IdNr. DE237911160  
Geschäftsführer: Martin H. Herkströter, Dr. Dieter Kreuziger  


